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STAATLICHE ZUGRIFFSMÖGLICH- 

KEITEN AUF IMMOBILIENVERMÖGEN
In der Praxis greift der Staat auf viel-

fältige Weise in das Immobilienver-

mögen ein – oft ohne förmliche Ent-

eignung. Zu den bekanntesten Maß-

nahmen zählen Steuern und Abga-

ben: Jährliche Grundsteuern belasten 

jede Immobilie, beim Kauf fällt Grund-

erwerbsteuer an, und hohe Erb-

schafts- oder Schenkungssteuern 

können einen großen Teil des Wertes 

verschlingen. Daneben existieren 

weitere direkte und indirekte Zugri�e, 

etwa in Form von Sonderabgaben, 

Regulierungen oder Pflichtmaßnah-

men. Beispiele sind:

  Erbschaft- und Schenkungssteu-

er: Hohe Immobilienwerte führen 

oft zu enormen Steuerforderungen, 

die ohne ausreichende Rücklagen 

zu einer Teilveräußerung oder Li-

quiditätsnot zwingen können. Die 

Freibeträge sind begrenzt, sodass 

Vielvermögende meist Steuern 

zahlen müssen.

  Grundsteuer und Grunderwerb-

steuer: Diese Abgaben gelten 

grundsätzlich für jeden Eigentü-

mer. Die Grundsteuer fällt jährlich 

an und belastet jeden Besitz, die 

Grunderwerbsteuer wird einmalig 

bei Kauf fällig. Beide mindern lang-

fristig die Rendite oder das verfüg-

bare Kapital.

  Zwangsabgaben und Beiträge: 

Kommunen erheben oft zusätzli-

che Kosten für Infrastrukturmaß-

nahmen (z. B. Erschließungsbei-

träge für Straßen oder Kanalan-

schlüsse) oder Umlagen im Rah-

men von Sanierungen. Solche 

Zwangsabgaben können die Liqui-

dität stark belasten, weil der Eigen-

tümer sofort zahlen muss, auch 

wenn der Bau mehrere Jahre zu-

rückliegt.

  Vorkaufs- und Veräußerungsrech-

te: Städte und Gemeinden haben in 

vielen Fällen Vorkaufsrechte an 

Grundstücken. Beispielsweise 

kann die Kommune beim Verkauf 

Ihrer Immobilie eingreifen, um sie 

selbst zu erwerben (etwa im sozia-

len Wohnungsbau). Das gibt dem 

Staat indirekt Einfluss auf die Preis-

bildung.

  Regulatorische Einschränkungen: 

Neue Baugesetze, Zweckentfrem-

dungsverbote (z. B. die Einschrän-

kung von Ferienwohnnutzung) 

oder strenge Umweltauflagen (zum 

Beispiel nachträgliche Wärmedäm-

mungspflichten) zwingen Eigentü-

mer zu Investitionen. Diese Vor-

schriften reduzieren die Flexibilität 

und schmälern indirekt den Ver-

kehrswert einer Immobilie.

  Zwangsvollstreckung und Pfän-

dung: Ist eine Immobilie zur Kredit-

sicherung belastet und kommt der 

Eigentümer in Zahlungsschwierig-

keiten, droht Zwangsverwaltung 

oder -versteigerung. Auch Pfän-

dungen aufgrund von Steuerschul-

den oder anderen Forderungen 

sind denkbar. Dabei geht die Immo-

bilie aus dem freien Vermögen in 

gerichtlich kontrollierte Hände 

über.

  Wirtschaftspolitische Risiken: 

Zwar keine direkte einzelne Maß-

nahme, aber Währungsreformen, 

starke Inflation oder neue Sonder-

steuern können den Wert von Im-

mobilienvermögen real mindern. 

Sofern staatliche Eingri�e das 

Geldsystem oder die Steuergesetz-

gebung ändern, verlieren Immobi-

lien fast automatisiert an Kaufkraft 

und Liquidität.

Insgesamt kann der Staat also indi-

rekt auf das Vermögen zugreifen: 

durch Steuern, Abgaben und Aufla-

gen, die keine förmliche Enteignung 

darstellen, aber eine Immobilie fak-

tisch weniger wertvoll oder teurer im 

Unterhalt machen. Solche Maßnah-

men nutzt Politik und Verwaltung oft, 

um ohne großen ö�entlichen Auf-

schrei Geld einzunehmen oder politi-

sche Ziele durchzusetzen. Vermö-

gende Eigentümer sollten diese Risi-

ken stets im Blick behalten, denn sie 

können die Liquidität und Verwert-

barkeit ihres Immobilienvermögens 

erheblich bedrohen.

Ungenutzte Chancen zur Liquidität

Obwohl Immobilien oft als sichere Al-

tersvorsorge gelten, bleiben verschie-

dene Wege zur Kapitalgewinnung 

häufig ungenutzt. Emotionale Bin-

dung an das Objekt, Angst vor Schul-

den oder schlicht fehlende Informati-

on lassen Vermögende viel Kapital 

brachliegen. Typische ungenutzte 

Optionen sind:

  Teilverkauf oder Leibrente: Über 

spezialisierte Anbieter kann ein Im-

mobilienbesitzer einen Teil seines 

Eigentums verkaufen (z. B. 25 % 

oder 50 %) oder gegen eine lebens-

lange Rente (Immobilien-Leibren-

te) veräußern. Dabei behält er sich 

ein Nießbrauch- oder Wohnrecht 

vor. Solche Modelle spülen sofort 

Bargeld in die Kasse, ohne dass 

man das Haus vollständig verlas-

sen muss. Gerade für Senioren sind 

Teilverkauf und Leibrente interes-

sante Alternativen zur klassischen 

Rente.

  Immobiliendarlehen: Viele Eigen-

tümer halten ihr Haus komplett 

schuldenfrei und blockieren damit 

Eigenkapital. In Zeiten historisch 

niedriger Zinsen kann jedoch eine 

ausgewogene Fremdfinanzierung 

sinnvoll sein. Ein Hypotheken- oder 

Ratenkredit auf Basis des Belei-

hungswerts gibt sofort Liquidität 

frei. Dieses Kapital lässt sich an-

derweitig gewinnbringender anle-

gen – etwa in renditestarke Wert-

papiere oder als Betriebskapital. 

Die Zinskosten sind oft deutlich ge-

ringer als die entgangenen Erträge 

aus alternativen Investitionen.

  Wohnsitzverlagerung ins Ausland: 

Wer seinen steuerlichen Wohnsitz 

in ein Land mit niedriger Besteue-

rung verlegt (etwa in die Schweiz, 

nach Österreich, Portugal oder Zy-

pern), kann hohe deutsche Steuer-

lasten umgehen. Das betri�t vor al-

lem die Erbschafts- und Einkom-

mensteuer. Zwar erfordert ein Um-

zug erheblichen Aufwand, doch bei 

großen Immobilienvermögen kann 

dies tausende Euro jährlich sparen. 

In einigen Ländern wie der Schweiz 

genießt man zudem starken Schutz 

des Privateigentums. Wer also ne-

ben einer Immobilie in Deutsch-

land auch international denkt, kann 

persönliche Freiheit und Steuervor-

teile kombinieren.

  Teilvermietung: Leerstehende Räu-

me oder zusätzliche Wohnungen 

innerhalb des Hauses können ver-

mietet werden. Selbst eine gele-

gentliche Vermietung (z. B. über 

Ferienwohnungsportale) bringt Ein-

kommen, ohne dass die Immobilie 

verkauft werden muss. So wird nicht 

genutzter Wohnraum in Mietein-

nahmen verwandelt – eine einfache 

Möglichkeit, nebenbei Liquidität zu 

generieren.

  Familieninterne Gestaltungen: Oft 

wird übersehen, dass eine frühzei-

tige Übertragung von Anteilen in 

der Familie Steuern spart und Li-

quidität scha�t. Beispielsweise 

können Kinder im Rahmen von 

Schenkungen begünstigt werden: 

Entweder durch Schenkung kleine-

rer Teile unter Ausnutzung hoher 

Freibeträge oder durch interne Dar-

lehen an die Familie. Auch eine 

Auszahlung aus einer Familienge-

sellschaft an die Kinder kann Geld 

mobilisieren, wenn sich die steuer-

lichen Freibeträge wieder au�üllen. 

Diese Wege scha�en finanzielle 

Spielräume, bevor überhaupt Er-

ben nachrücken.

Viele Eigentümer wissen nicht, dass 

ihr eigenes Haus als Sicherheit dient 

und erhebliche Mittel freigeben kann, 

statt nur still als Kapitalanlage dazu-
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stehen. Sie 

scheuen struk-

turelle Lösungen 

oder behalten eine 

völlig schuldenfreie Finan-

zierung bei. Das Ergebnis: Das 

eingesetzte Kapital bleibt im Grund 

und Boden gebunden, obwohl es in 

Niedrigzinszeiten und bei steigenden 

Vermögenssteuern dringend genutzt 

werden könnte. Ein o�enes Gespräch 

mit Experten lohnt sich fast immer, 

um diese Chancen zu identifizieren.

Rechtliche Gestaltungen

Ein bewährter Weg ist die Umwand-

lung von Privateigentum in eine Un-

ternehmensstruktur. So kann eine 

Immobilie etwa in eine Familien-

GmbH oder einen Unternehmerfonds 

eingebracht werden. Die Immobilie 

wird dann Teil des Betriebsvermö-

gens und ein Teil der Vermögenswer-

te kann über Anteilsübertragungen 

oder Gesellschafterdarlehen mobili-

siert werden. Diese Struktur erleich-

tert Nachfolgeregelungen und er-

laubt gleichzeitige Fremdfinanzie-

rung. Ähnlich funktionieren Familien-

stiftungen oder Treuhandsysteme: 

Dort wird der Besitz ins Stiftungs- 

oder Treuhandvermögen überführt, 

während die Familie wirtschaftliche 

Nutzungsrechte erhält. Dadurch ent-

zieht sich das Vermögen weitgehend 

dem direkten Zugri� (und auch der 

Erbmasse). Allerdings erfordern sol-

che Konstrukte eine sorgfältige 

rechtliche Planung.

 

Weitere 

juristische 

Instrumente sind Nießbrauchs- und 

Wohnrechtsverträge: Anstatt eine 

Immobilie einfach zu verschenken 

oder zu verkaufen, kann man sich le-

benslang Nutzungsrechte vorbehal-

ten. Beispielsweise überträgt eine 

Person das Haus, sichert sich aber 

das Nießbrauchsrecht – so fließt 

Geld, ohne dass man das Wohnrecht 

verliert. Binnenfamiliäre Gestaltun-

gen, etwa stille Gesellschafts- oder 

Darlehensverträge, ermöglichen 

ebenfalls, Immobilieneinlagen an 

nächste Generationen weiterzuge-

ben, ohne formelle Grunderwerbs- 

oder Schenkungsvorgänge auszulö-

sen. In allen Fällen ist notarielle und 

steuerliche Beratung unerlässlich, 

um Gestaltungen wirksam und sicher 

zu machen.

Wirtschaftliche Maßnahmen

Neben juristischen Konstrukten bie-

ten sich verschiedene finanzielle Mo-

delle an. Ein klassisches Beispiel ist 

Sale & Leaseback: Eine eigens ge-

gründete (Familien-)Gesellschaft 

kauft die Immobilie, und der ur-

sprüngliche Eigentümer mietet sie 

direkt zurück. Da-

durch fließt sofort Kapital, während 

das Nutzungsrecht erhalten bleibt. 

Bei unternehmerischer Nutzung sind 

diese Mietzahlungen zudem steuer-

lich abzugsfähig. In der Privatnut-

zung lässt sich eine ähnliche Wirkung 

durch eine Eigentümer-Leasing-Ge-

sellschaft erzielen, die das Haus er-

wirbt und an Sie verleast.

 

Auch herkömmliche Finanzierungs-

möglichkeiten sind Teil der Strategie. 

Ein gut kalkuliertes Immobiliendarle-

hen oder eine Grundschuld erzeugt 

sofort Bargeld. Dieses kann in rendi-

testärkere Anlagen investiert werden 

– etwa in andere Immobilien, Fonds 

oder Unternehmensgründungen. 

Wichtig dabei ist ein realistischer Til-

gungsplan, der mit den Zinseinkünf-

ten in Einklang steht. Teilverkaufsmo-

delle oder Lebensrenten (Leibrente 

gegen Wohnrecht) werden oft von 

Banken und Versicherungen angebo-

ten, um älteren Eigentümern Kapital 

zu verscha�en, ohne sie sofort veräu-

ßern zu lassen. Daneben sind Investi-

tionen in Immobilienfonds, -ETFs 

oder Immobilienanleihen denkbar: 

Sie verwandeln festes Grundkapital 

in börsennotiertes Geld, das flexibler 

einsetzbar ist. Sogar moderne Ansät-

ze wie Tokenisierung (digitale Teilha-

berscheine an einem Objekt) gewin-

nen langsam an Bedeutung, um An-

teile eines Objekts handelbar zu ma-

chen.

 

Wirtschaftlich kann zudem Diversifi-

kation helfen: Wer ausschließlich in 

Wohnraum investiert, kann Ver-

mögen aufteilen – etwa durch 

den Zukauf von Gewerbe-

immobilien, internationa-

len Objekten oder bör-

sennotierten Immobi-

lienunternehmen. So 

greift nicht jede Kri-

se denselben Teil 

des Vermögens an. 

Oft legt man einen 

Teil des frei wer-

denden Kapitals 

kurzfristig sicher 

an (z. B. Tagesgeld, 

Staatsanleihen) und 

inve s -

tiert lang-

fristig rentab-

ler weiter. So 

bleibt die Gesamtli-

quidität immer ausrei-

chend, selbst wenn einzelne 

Objekte wenig einbringen.

Nießbrauch und Wohnrecht

Mit einem Nießbrauchrecht (§ 1030 

BGB) sichert sich der frühere Eigen-

tümer die lebenslange Nutzung der 

Immobilie. Er kann das Haus verkau-

fen oder verschenken, behält aber 

das Wohn- und Nutzungsrecht. Ein 

typisches Beispiel: Eltern übertragen 

ihr Haus an ihre Kinder und nehmen 

dafür einen Nießbrauch ein. So wird 

Kapital mobilisiert, während sie wei-

ter im Haus leben können. Für das 

Finanzamt zählt dann meist nur der 

reduzierte Restwert des Objekts als 

Bemessungsgrundlage – das spart 

Schenkungs- und Erbschaftsteuer. 

Ähnlich funktioniert ein Wohnrecht: 

Ein festes Wohnrecht sichert einem 

Angehörigen lebenslang die Nut-

zung, selbst wenn das Eigentum for-

mal wechselt. Beide Mittel gewähr-

leisten, dass der bisherige Nutzen er-

halten bleibt, auch wenn das Vermö-

gen anderweitig entflochten ist.

Immobilienleasing und Sale & 

Leaseback

Immobilienleasing ist ein weiteres 

Modell, um Kapital zu mobilisieren. 

Dabei kauft eine (Familien)Gesell-

schaft die Immobilie, und der frühere 

Eigentümer wird gegen Zahlung einer 

Leasingrate Mieter. Auf 

diese Weise 

wird das in der Immobilie ge-

bundene Kapital sofort bar frei 

– der Eigentümer bleibt aber 

weiter Bewohner seines Hau-

ses. Solche Leasingraten sind in 

der gewerblichen Nutzung steu-

erlich als Betriebsausgaben ab-

setzbar.

Vergleichbar funktioniert das Sale & 

Leaseback: Unternehmen verkaufen 

ein Objekt an einen Investor und mie-

ten es zurück. Dies scha�t Liquidität 

bei gleichzeitiger Nutzungsrechtser-

haltung. Im Privatbereich übernimmt 

diese Rolle oft die familiäre Kapitalge-

sellschaft. Durch Leasing- oder Rück-

mietmodelle wird gebundenes Kapi-

tal in regelmäßigen Cashflow umge-

wandelt.

Diese Bausteine – Nießbrauch, Ge-

sellschaftsstrukturen, Stiftungen, in-

ternationale Konstruktionen und Lea-

singmodelle – erlauben es, das Im-

mobilienvermögen nach den persön-

lichen Zielen anzupassen. Wer sie 

geschickt kombiniert, kann Erb-

schafts- und Steuerlasten reduzie-

ren, Liquidität freisetzen und zugleich 

die Kontrolle über sein Eigentum be-

halten. Auf diese Weise steuern wohl-

habende Immobilienbesitzer ihr Ver-

mögen aktiv und bleiben auch in 

schwierigen Zeiten einen Schritt vor-

aus.

Ihr Anwalt für Vermögensschutz:  

Dr. Johannes Fiala

Wenn Sie Ihr Immobilienvermögen fle-

xibel absichern, liquider machen und 

steuerlich optimieren möchten, ist die 

Kanzlei Dr. Johannes Fiala in Mün-

chen Ihr kompetenter Ansprechpart-

ner. Dr. Fiala und sein erfahrenes 

Team beraten vermögende Privatper-

sonen umfassend – von der Familien-

gesellschaft über Stiftungen bis hin zu 

internationalen Trust-Strukturen. 

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und ver-

einbaren Sie ein persönliches Bera-

tungsgespräch. Gemeinsam entwi-

ckeln wir ein maßgeschneidertes Kon-

zept, das Ihr Eigentum schützt, Ihre 

Liquidität steigert und Ihrem individu-

ellen Bedarf entspricht. Ihre Freiheit 

und Ihr Vermögen sind es 

wert.

Dr. Johannes Fiala, PhD, MBA, MM 
   

Dr. Johannes Fiala ist seit mehr als 25 Jahren als Jurist und Rechtsanwalt mit 

eigener Kanzlei in München tätig. Er beschäftigt sich unter anderem intensiv 

mit den Themen Immobilienwirtschaft, Finanzrecht sowie Steuer- und Versi-

cherungsrecht. Die zahlreichen Stationen seines beruflichen Werdegangs er-
möglichen es ihm, für seine Mandanten ganzheitlich beratend und im Streitfall 

juristisch tätig zu werden.
    

Rechtsanwaltskanzlei München 

Dr. Johannes Fiala, PhD, MBA, MM 

Fasolt-Straße 7, 80639 München | T (+49) 89 / 17 90 90 – 0 

info@fiala.de | www.fiala.de
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Jeden Monat wissen,  
was im Direktvertrieb läuft
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